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ANFRAGE 

des Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Rosa Ecker 
und weiterer Abgeordneter 

--

an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend Corona-Impfungen für Schwangere und Stillende 

217 österreichische Hebammen haben sich an den Bundespräsidenten, an die 
Bundesregierung, an die Landeshauptleute sowie an alle Abgeordneten und andere 
Politiker gewandt, um den Zuständigen ihre Bedenken zu den Impfungen von 
Schwangeren und Stillenen zu unterbreiten. Hier der Brief in voller Länge: 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Erschüttert beobachten w ir die momentanen gesellschaftlic .en, politischen und vor aMe 

ge.sundheit.spolitischen Entwicklungen in unsere Land_ Gesellschaftliche Spa ung, 

Diskriminierung und die geplante Einführung einer lrnpfpflich widersprechen den Werten, 

Grund- und Freiheitsrechten, die bis vor knapp zw ei Jahren das stabile Fundament unseres 

Zusammenlebens in Österreich waren_ 

In unserem Arbeitsalltag als Hebamm en, erleben und erfahren wir M issstände, die wir nich 

länger hinnehmen und mittragen können . 

Wir betreuen die uns anvertrauten Frauen mit größter Sorgfalt und Umsicht, w issend, dass 

diese während Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillze· besonderen Schutz 

brauchen und verdienen_ {Werdende) Mütter w enden sich mit ihren f ragen und 

Unsicherheiten vertrauensvoll an uns Hebammen, wir versorgen sie mit fachlichen 

Informationen, dam· sie eine informierte Entscheidung treffen können. 

Im Newsletter des ÖHG vom 02.12.2021 mit dem Betreff NCovid-19 Impfempfehlung für 

Schwangereu werden österreichische Hebammen dazu aufgefordert, nSchwangere zur 

Impfung zu beraten " . Als Begründung werden vor allem Empfehlungen internationaler 

Fachgesellschaften form uliert (ÖGGG-Österreichtsche Gesellschaft für Gynakologie und Geburtsh ilfe , 

CDC-Centers fOf Disease Control and Pr-even ·on, ACOG- America n lege ofObstetricians an<I GyneCi gists, 

RCOG- Ameri.c.an CoUe,ge of Obstetricians and Gyneco ists, STIKO- Ständige Impfkommission}. 

Covid-19 lmpfs offe sind bedingt von der Europäischen ommission zugelassen1
, 

aussagekräftige, großangelegte Studien laufen noch, som· ist deren Wirksa keit und 

Sicherhe· noch nich endgültig festgestell und belegt_ 

Für Schwangere und S :illende wird der Impfstoff Co irnaty (BioNTech/pfizer) empfohlen -

dazu schreibt die Europäische Arzneimittelbehörde (E A) auf ihrer Hom epage folgendes: 

8 Can pregnant or breast-feeding women be vaccinated with Comimaty? 
Animo/ studies do not show any harmful effects in pregnancy, however data on the use of Co­
mimaty during pregnancy are limited_ Although there are no studies on breast-feeding, no 

risk for breastfeeding is expected. The decision on whether to use the vaccine in pregnant 
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women should be mode in dose consultation with a healthrore professional after cansfderinq 

the benefits and ri:sks . ..z 

Da die Datenlage zur Ver.vendung von Comimaty in der Schwangerschaft begrenzt ist und es 
keine Studien mit Stillenden gibt, finden wir es höchst befremdlich, da.ss der Impfstoff dieser 

vulnerablen Personengruppe quasi uneingeschränkt im 2. und 3. Trimenon sowie in der 

Stillzett empfohlen werden soff, obwohl er woff-label" (=nicht bestimmungsgemäß) 

verwendet w ird . 

Nlnformed Consent" und „ lnformed Choice" sind von uns Hebammen hochgehaltene und 

unabdingbare Voraussetzungen für jegliche medizinische Intervention . . Abgesehen davon, 

dass notwendige Daten für eine fundierte Beratung zur Impfung fehlen, findet eine 

individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung und umfassende Aufklärung, wie sie auch von der 

ÖGGG empfohlen w ird3, in der Praxis kaum Umsetzung. 

Betroffen beobachten w ir, dass es im geburtshilflichen Setting immer wieder zu 

Diskr imin ierung von ungeimpften Frauen und deren Angehörigen kommt. 

Sie fühlen sich massiv unter Druck gesetzt durch Aussagen wie.: 

ulemcmden wie Sie soJlte ich gar nicht behandeln. n 

„ In unserem Krankenhaus betreuen wir nur noch geimpfte Schwangere. „ 

0 Nur geimpfte Männer dürfen ihre Frauen zur Geburt begleiten. " 

Diese Vorgangsweisen sind menschenunw ürdig, (grund )rechtswidrig und auch unethisch! 

Sowohl der Contergan- als auch der Duo.gynon-Skandal, sollten uns gelehrt haben, wie 

wichtig die sichere Anwendung von Arzneimitteln in der Schwangerschaft ist . 

Wir können daher in keiner Weise nachvollziehen, warum Covid-19 geimpfte Schwangere 

und Stillende nich t lückenlos erfasst werden. Wir fordern eine systematische Beobachtung 

des Gesundheitszustandes von Mutter und Klnd über die nächsten Jahre, um 

auszuschließen, dass dieser durch den neuartigen mRNA-lmpfstoff nicht nachhaltig 

beeinträchtigt oder geschädigt wird ! 

Große Sorgen bereiten uns auch berufliche Beobachtungen im zeitliche n Zusammenhang mit 

der Covid-19-lmpfung von Schwangeren, denen häufig nicht nachgegangen wird: 

Fehlgeburten, vorzeitige Wehentätigkeit , früher vorzeitiger Blasensprung, vaginale 

Blutungen, Frühgeburten, Wachstumsretardierung, Eklam psie, Myokarditis, etc. 

Wir fordern einen Paradigmenwechse l im Umgang mlt Verdachtsfällen von 

Impfnebenwirkungen. Es sollte von höchstem wissenschaftlichen und me·dizinischen 

Interesse sein, diese lückenlos und proaktiv zu erheben und die erforder lichen Schlüs.se 

daraus zu ziehen. 

Immer w ieder betreuen wi r Frauen , die in der Schwangerschaft eine Covid-19 Infektion 

durchgemacht haben. bis auf wenige Ausnahmen mit milden bis moderaten Verläufen, 

überwiegend jedoch mit mangelnder medizinischer Begleitung. 

Hier d rängen sich wesentliche fragen auf : aben Schwangere, die auf Grund der Schwere 

der Erkrankungen intensivmedi.zinischer Versorgung bedürfen, Vorerkrankungen (wie zB 

2 1'~41'!!.~' ""''°"· ""'!11!..„~~[en/d_<!!=wne F>!_-'>l!!ve.rviewfcomirn ;r~~~-;rne<l'icine-overview en-2df Auf<.,f •m 31.12.2021 

3 
EmJ!fe r.IW!!; der OEGGG bezü?cl! /wfldii.n.m'S U!r><l Ein..-emimdl'l tS ' '" Durd>führun~ '" '"'" Impf-uni; 'Wi kre-nd der Scilw•ni;er<eh •ft 

• -ul!erh• lb der in der hcl>ir.;fa.-m•tio<l tu~el 0«0""1er• lndibtion (OfH•bel-IJ.e) ~,.&.~ 
nellun;;n;;olmle f!/covid·19-z2r>-a>'~y Aimut.m U .12.2021 
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Adipositas, Diabetes Mellitus, lcar diovaskuläre Erkrankungen) oder schwangerschaft:s­

induzierte Erkrankungen ~wie zB Ge.stationsdiabetes, hypertensive 

Schwangerschaftserkrankungen)? Wie, wo, von wem und wann werden diese Daten in 

Österreich systematisch erhoben und veröffentlicht? 

Als Hebammen haben wir gemäß §6 HebG ndas Wohl und die Gesundheit der Schwangeren, 

Gebärenden, Wöchner innen und Mütter sowie der Neugeborenen und Säuglinge unter 

Einhaltung der hiefür geltenden Vorschriften und nach Maßgabe der fach lichen und 

wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen zu wahr en." 4 

Der Ethik-Kodex des Österr. Hebammengremiums nbasiert auf der Anerkennung der Würde 

eines jeden M enschen und strebt das Einhalten von Menschenrechten, Selbstbestimmung 

und Gleichheit im Gesundheitswesen an. "5 

Selbstbestimmung ist ein Grundrecht, das viele Generationen von Frauen für uns erkämpft 

haben _ Wir wollen es gewahrt und geschützt wissen! 

Wir betrachten jegliches Drängen und j egliche ?flicht zu einem medi.zinischen Eingriff als 

unethisch und weder mor alisch noch medizinisch vertretbar! 

Auch wir - hinter d,iesem Brief stehenden - Hebammen bestehen auf unsere Grund- und 

Freiheitsrechte, sowie das Recht auf körperliche Urwersehrthe- .. Wir stehen für eine freie 

Impfentscheidung! Die Covid-19 Vaccine gewährleisten keine sterile Immunität - sie 

schützen weder zuver lässig vor Infektion noch vor Übertragung des Virus_ 

Sollte unsere Berufsausübung in Zukunft aber an Covid-19-lmpfungen gebunden werden, 

behalten wir uns jegliche (arbeits)rechtliche Schritte vor. 

Von unserer Stande.svertretung, dem ÖHG, erwa rten wir, dass es sich gemäß §39 Abs.1 

HebG für die angeführten Bedenken und Anliegen einsetzt. 

Hinter diesem Schreiben stehen über 210 österreichische Hebammen, die eine freie und 

sel!Jstbestimrnte Impfentscheidung fordern , sowie die sofortige Beendigung }egl icher 

Diskriminierung von M enschen aufgrund ihres Impfstatus. 

Wir solidarisieren uns mit KoUeg:innen aus allen Gesundheitsberufen und anderen 

Berufsgruppen, die einen offenen, sachlichen Diskurs fordern. Ebenso mit Personen, die 

aktuell auf Grund Ihrer öffent lichen, kritischen Stellungnahme oder ihres Covid-19 

Impfstatus Ausgren.zung, Diskreditierung, b is hin zur Suspendierung er leben . Wir 

distanzieren uns aber von jeglichen polit ischen Gruppierungen_ 

Da wir uns keinen w·eiteren Rep•essalien aussetzen möchten und um uns und unsere 

Familien zu schützen, nennen w ir unsere Namen vorerst nicht. 

Hochachtungsvoll 

217 österreichische ebammen 

Kontakt: hebammen.w erden.laut@protonmail.com 

4 http;:j/www.rio.b-...s:v.•t/Gclten def..,01.ui;;.w<c ?Abrr..;.c=llunde.mormen&Gesetz<:~nummcr-10010SC<I Aufruf • m 31.1.Ll.1121 

'~://www.he~m~ . ..tl!;ro.mlum/ e thik-kode:<J Aufrd •m 31.12.2021 
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„ 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz folgende 

Anfrage 

1. Haben Sie Verständnis für die Bedenken der österreichischen Hebammen? 
2. Ist es üblich, dass Hebammen (werdende) Mütter zu Impfungen beraten oder soll 

dies eine Ärztin bzw. ein Arzt machen? 
3. Sind die bedingt zugelassenen Covid-19-lmpfstoffe ohne Langzeitstudien für 

(werdende) Mütter zu empfehlen? 
a. Wenn ja, wer übernimmt im Falle von kurzfristigen Folgen (gemeint ist innerhalb 

kürzerer Zeit nach der Impfung) die Verantwortung und Entschädigung der 
Mutter oder des Kindes (der Kinder)? 

b. Wenn ja, wer übernimmt im Falle von Folgen, die später nach der Impfung 
auftreten, die Verantwortung und Entschädigung der Mutter oder des Kindes 
(der Kinder)? 

4. Anhand von welchen Studien wurde die Empfehlung, Schwangere und Stillende 
zu impfen, ausgesprochen? 

5. „Data on the use of Comirnaty during pregnancy are limited" - schreibt die EMA, 
warum wurde dann großflächig und für alle Schwangeren in Österreich eine 
Impfempfehlung für Comirnaty-lmpfstoff ausgesprochen? 

6. „ ... there are no studies on breast-feeding ... " - heißt es seitens der EMA, warum 
wurde dann großflächig und für alle stillende Mütter in Österreich eine 
Impfempfehlung für Comirnaty-lmpfstoff ausgesprochen? 

7. Ist es üblich, eine off-label-Behandlung allen Schwangeren und Stillenden in 
Österreich zu empfehlen? 

8. Wie beurteilen Sie und das Bundesministerium den Druck auf eine Schwangere, 
wenn sie vom ungeimpften Partner bei der Geburt nicht begleitet werden kann und 
sich bei der Geburt ihre Begleitung nicht frei aussuchen kann? 

9. Die werdenden Mütter, die ungeimpft sind, werden diskriminiert, ist es für Sie und 
für das Bundesministerium in Ordnung? 
a. Wenn nein, was werden Sie unternehmen, um es zu ändern? 

10. Sollte man bei der Anwendung von Arzneimitteln in der Schwangerschaft 
besonders vorsichtig sein? 
a. Wenn ja, ist dies im Falle von Comirnaty-lmpfstoff und der Empfehlung diesen 

in der Schwangerschaft anzuwenden eingehalten? 
11. Sollte man bei der Anwendung von Arzneimitteln in der Stillzeit besonders 

vorsichtig sein? 
a. Wenn ja, ist dies im Falle von Comirnaty-lmpfstoff und der Empfehlung diesen 

in der Stillzeit anzuwenden eingehalten? 
12. Werden alle Schwangeren und Stillenden sowie ihre Kinder nach der 

Verabreichung der off-label-mRNA-lmpfstoffes langfristig beobachtet? 
a. Wenn ja, wie viele Personen betrifft diese „Beobachtung"? 
b. Wenn ja, wer macht diese „Überwachung" der Personen? 
c. Wenn ja, wie lange ist diese „Überwachung" geplant? 
d. Wenn nein, warum nicht? 
e. Wenn nein, sollte dies nicht im wissenschaftlichen und medizinischen Interesse 

sein? 
13. Große Sorgen bereiten den Hebammen auch berufliche Beobachtungen im 

zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-19-lmpfung von Schwangeren, denen 
häufig nicht nachgegangen wird: Fehlgeburten, vorzeitige Wehentätigkeit, früher 
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„ . 

vorzeitiger Blasensprung, vaginale Blutungen, Frühgeburten, Wachstumsretar­
dierung, Eklampsie, Myokarditis, etc.; was werden Sie unternehmen, damit diese 
Daten genau erhoben werden? 
a. Was ist die aktuelle Datenlage über die Nebenwirkungen der Impfungen bei 

Schwangeren und Stillenden in Österreich? 
b. Warum wurden bis jetzt die Beobachtungen der Hebammen nicht 

berücksichtigt? 
14. Werden auch Schwangere mit Erkrankungen, welche intensivmedizinischer 

Versorgung bedürfen, mit Vorerkrankungen (wie zB Adipositas, Diabetes Mellitus, 
kardiovaskuläre Erkrankungen) oder mit schwangerschafts-induzierte 
Erkrankungen (wie zB Gestationsdiabetes, hypertensive Schwangerschafts­
erkrankungen) gegen Corona geimpft? 
a. Ist dies unbedenklich? 
b. Wenn es unbedenklich ist, auf welche Studien stützen Sie Ihre Meinung? 
c. Wie, wo, von wem und wann werden/wurden Daten dazu erhoben und 

veröffentlicht? 
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